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Bekämpfung der Geldwäsche: Neue Pflichten für Steuerberater 
 
Das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz ist am 20. August 2008 im Bundesgesetzblatt (BGBl. 
2008 I S. 1690) verkündet worden. Es ist am Tag nach der Verkündung, also am 21. August 2008, in 
Kraft getreten. Deutschland hat damit die Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusbekämpfung („Dritte Geldwäscherichtlinie") in nationales Recht um-
gesetzt. Durch die Gesetzesnovelle werden insbesondere im Geldwäschegesetz (GwG) zahlreiche 
Vorschriften geändert und unter anderem auch für Steuerberater neue Pflichten zur Bekämpfung der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung geschaffen. Die wichtigsten Änderungen für Steuerbe-
rater sind: 
 
1. Pflicht zur Identifizierung 
 
a) Identifizierung des Mandanten 

Den Steuerberater trifft schon bisher die Pflicht, bei Abschluss eines Vertrages zur Begründung einer 
auf Dauer angelegten Geschäftsbeziehung den Mandanten zu identifizieren. Entsprechend der Vor-
gabe der Dritten Geldwäscherichtlinie regelt das neu gefasste Geldwäschegesetz, dass die Identifizie-
rung grundsätzlich bereits vor Begründung der Geschäftsbeziehung durchzuführen ist. Es besteht 
allerdings die Möglichkeit, die Identifizierung im Einzelfall erst während der Begründung der Ge-
schäftsbeziehung abzuschließen, wenn dies erforderlich ist, um den normalen Geschäftsablauf nicht 
zu unterbrechen, und nur ein geringes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht;  
(§ 4 (1) GwG. Das Geldwäschegesetz nennt in § 4 (3) GwG ausdrücklich die Angaben, die zur 
Feststellung der Identität des Mandanten erhoben werden müssen, und legt in § 4 (4) GwG die 
Dokumente fest, anhand derer die Angaben zur Identität zu überprüfen sind. Im Gegensatz zum bis-
herigen Geldwäschegesetz, das solche Vorgaben nur für natürliche Personen vorsieht, regelt das neu 
gefasste Geldwäschegesetz die zu erhebenden Angaben und die zu deren Überprüfung heranzuzie-
henden Dokumente auch für juristische Personen und Personengesellschaften. 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Vorschrift des § 4 (6) GwG, nach der der Mandant ver-
pflichtet ist, zur Erfüllung der Identifizierungspflicht dem Steuerberater die notwendigen Informationen 
und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Dies bedeutet, dass der Mandant, zB bei juristischen Per-
sonen, einen Handelsregisterauszug einholen muss bzw. bei Einholung durch den Steuerberater die 
hierfür anfallenden Kosten zu tragen hat. 

 
b) Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten 

Nach bisher geltendem Recht war es für den Steuerberater ausreichend, in dem Fall, dass der Man-
dant nicht für eigene Rechnung handelt, nach den Angaben des Mandanten Name und Adresse des 
wirtschaftlich Berechtigten aufzunehmen. Eine Identifizierungspflicht, dh eine Pflicht zur aktiven 
Feststellung der tatsächlichen Identität des wirtschaftlich Berechtigten, bestand hingegen nicht. 

In Umsetzung der Dritten Geldwäscherichtlinie werden nunmehr alle nach dem Geldwäschegesetz 
Verpflichteten und damit auch Steuerberater verpflichtet, durch Nachfrage abzuklären, ob der Man-
dant für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt und, soweit dies der Fall ist, den wirtschaftlich Be-
rechtigten zu identifizieren; § 3 (1) Nr. 3 GwG. Soweit der Mandant keine natürliche Person ist, 
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schließt dies die Pflicht mit ein, die Eigentums- und Kontrollstruktur des Mandanten mit angemesse-
nen Mitteln in Erfahrung zu bringen. 

Zur Feststellung der Identität hat der Steuerberater gemäß § 4 (5) GwG zumindest den Namen (dh 
Nachnamen und mindestens einen Vornamen) des wirtschaftlich Berechtigten zu erheben. Weitere 
Identifizierungsmerkmale (zB Anschrift, Geburtstag, Staatsangehörigkeit) sind hingegen nur dann 
festzustellen, soweit dies in Ansehung des im Einzelfall bestehenden Risikos der Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung angemessen ist. Ferner hat sich der Steuerberater durch risikoangemessene 
Maßnahmen zu vergewissern, dass die erhobenen Angaben zutreffend sind. Das Geldwäschegesetz 
macht diesbezüglich im Gegensatz zur Identifizierung des Vertragspartners jedoch keine 
verbindlichen Vorgaben. Auch die Dritte Geldwäscherichtlinie überlässt es den Verpflichteten, ob sie 
für die Überprüfung der Identität des wirtschaftlich Berechtigten öffentliche Aufzeichnungen nutzen, 
auf Auskünfte und Daten ihrer Auftraggeber zurückgreifen oder die Informationen auf andere Art und 
Weise beschaffen. Dies bedeutet, dass die Identität des wirtschaftlich Berechtigten stets festzustellen 
ist, die Überprüfung der Angaben zur Identität aber nur auf risikobasierter Grundlage zu erfolgen hat. 
 
 
2. Einführung weiterer Sorgfaltspflichten auf der Grundlage eines risikoorientierten Ansatzes 
 
Das neu gefasste Geldwäschegesetz sieht gegenüber der bisherigen Rechtslage in Umsetzung der 
Dritten Geldwäscherichtlinie zusätzliche Sorgfaltspflichten vor. Dazu gehört zum einen die Pflicht zur 
Einholung von Informationen über den Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung; § 3 
(1) Nr. 3 GwG. Diese Pflicht zur Abklärung des Hintergrunds der Geschäftsbeziehung soll ge-
währleisten, dass die Verpflichteten ein Risikoprofil über ihre jeweiligen Vertragspartner entwickeln. 
Zum anderen wird eine Pflicht zur kontinuierlichen Überwachung der Geschäftsbeziehung, einschließ-
lich der im Verlauf der Geschäftsbeziehung durchgeführten Transaktionen, eingeführt. Im Rahmen 
dieser Überwachung ist der Steuerberater gleichsam verpflichtet, die bestehenden Dokumente, Daten 
und Informationen über den Vertragspartner in angemessenem zeitlichen Abstand zu aktualisieren; 
§ 3 (1) Nr. 4 GwG. Dies soll sicherstellen, dass die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten 
erkennen können, ob eine durchgeführte Transaktion mit den vorhandenen Erkenntnissen über den 
Vertragspartner, seine bisher ausgeübte Geschäftstätigkeit und dessen Risikoprofil übereinstimmt 
oder ob Auffälligkeiten bzw. Abweichungen vom gewöhnlichen Geschäftsverhalten bestehen. Ent-
sprechend den Vorgaben der Dritten Geldwäscherichtlinie ist auch bezüglich dieser Sorgfaltspflichten 
ein risikoorientierter Ansatz vorgesehen. Dies bedeutet zunächst, dass der Steuerberater bei der An-
wendung der vorgenannten Sorgfaltspflichten den konkreten Umfang der Maßnahmen entsprechend 
dem Risiko des jeweiligen Mandanten, der Geschäftsbeziehung und Dienstleistung sowie der kon-
kreten Transaktion zu bestimmen hat; § 3 (4) GwG. Zum anderen hat der risikobasierte Ansatz zur 
Folge, dass der Steuerberater im Einzelfall von der Erfüllung der Sorgfaltspflichten absehen kann, 
wenn das Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nur gering ist; § 5 GwG. Umgekehrt 
sieht das Geldwäschegesetz in § 6 GwG zusätzliche Sorgfaltspflichten für Fallkonstellationen vor, bei 
denen ein erhöhtes Risiko besteht (zB bei im Ausland ansässigen „politisch exponierten Personen"). 
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3. Verdachtsanzeigepflicht 
 
Schon nach dem bisher geltenden Geldwäschegesetz waren Steuerberater bei der Feststellung von 
Tatsachen, die darauf schließen lassen, dass eine Finanztransaktion einer Geldwäsche dient, zur 
Erstattung einer Verdachtsanzeige verpflichtet. Diese Pflicht wurde in Umsetzung der Dritten Geldwä-
scherichtlinie dahingehend erweitert, dass nicht wie bisher nur bei Geldwäscheverdacht eine Anzei-
gepflicht besteht, sondern auch beim Verdacht der Terrorismusfinanzierung. Zudem wurde die Pflicht 
zur Erstattung einer Verdachtsanzeige auf Fälle ausgeweitet, in denen sich erst nachträglich ein Ver-
dacht der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung herausstellt. Nach bisherigem Recht bestand 
hingegen eine Anzeigepflicht nur bei der Feststellung von Tatsachen bezogen auf eine aktuell ange-
tragene konkrete Transaktion. Neu ist außerdem, dass die pflichtwidrige Nichterstattung einer Ver-
dachtsanzeige, soweit dies vorsätzlich oder leichtfertig erfolgt, eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die 
mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 € geahndet werden kann; § 17 (1) Nr. 1, (3) GwG. Bisher galt 
dies nur für die Verletzung der Identifizierungs- sowie Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten. 
 
Die bisher geltende Ausnahmeregelung für Steuerberater, nach der eine Verdachtsanzeigepflicht nicht 
besteht, wenn dem Verdacht Informationen von dem oder über den Mandanten zugrunde liegen, die 
der Steuerberater im Rahmen der Rechtsberatung oder der Prozessvertretung dieses Mandanten 
erhalten hat (§ 11 (3) GwG), bleibt hingegen bestehen. 
 
 
4. Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten 
 
Die Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten wurde auf Banken und Versicherungsunter-
nehmen beschränkt. Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften sind somit nicht mehr ver-
pflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen. 
 
 
5. Verkürzung der Aufbewahrungsfrist 
 
Das bisher geltende Geldwäschegesetz sah als Mindestaufbewahrungsfrist für die von dem Ver-
pflichteten angefertigten Aufzeichnungen (zB Kopie des Personalausweises des Mandanten) einen 
Zeitraum von sechs Jahren vor. Entsprechend der Vorgabe der Dritten Geldwäscherichtlinie wurde 
diese Frist auf fünf Jahre verkürzt. 
 
 
6. Aufsicht 
 
Das Geldwäschegesetz weist den Steuerberaterkammern die Aufgabe zu, im Rahmen der Berufsauf-
sicht die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften, insbesondere die Erfüllung der nach dem 
Geldwäschegesetz bestehenden Pflichten, zu überwachen; § 16 (1), (2) Nr. 8 GwG. Dabei stehen den 
Steuerberaterkammern zur Ahndung von Verstößen die gleichen Befugnisse zu wie bei sonstigen 
Berufspflichtverletzungen. 


